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Einführung des DAVG

■ Einführung eines bundeseinheitlichen Ankunftsnachweises für 

Asylsuchende als Voraussetzung für die Gewährung der vollen 

Asylbewerberleistungen und die Stellung eines Asylantrages

■ Asyl- und Schutzsuchende sowie unerlaubt Eingereiste oder unerlaubt 

Aufhältige bereits beim ersten Kontakt registrieren und zentral im AZR 

speichern

■ Gespeicherte Informationen medienbruchfrei allen öffentlichen Stellen im 

Rahmen der erforderlichen Aufgabenerfüllung zur Verfügung stellen

■ Sicherheitsabgleich, um frühzeitig zu einer Person terrorismusrelevante 

Erkenntnisse oder sonstige schwerwiegende Sicherheitsbedenken zu 

erkennen.
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Vor DAVG: 
Viele Behörden – viele Systeme
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Nach DAVG: 
Viele Daten – ein zentrales System
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Die Meldebehörden und das AZR kommunizieren mit 

Hilfe einer komplexen Systemlandschaft
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Automatisiertes Verfahren statt aufwändiger Behördengänge
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Sofortige Information der Meldebehörden
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Zahlen und Fakten

■ AZR bereits nach 4 Monaten mit neuen Datenfeldern, 

z.B. Anschrift, AKN, Sprachkenntnisse, … erweitert

■ Anbindung der Meldebehörden innerhalb von 8 

Monaten umgesetzt

■ Ca. 5.500 Meldebehörden sind an das AZR seit 

November 2016 angebunden

■ Über 250.000 Nachrichten wurden bereits 

ausgetauscht

■ Ca. 8.000 Behörden können Daten mit dem AZR 

austauschen
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■ Backup
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Eingebundene Standards

■ OSCI-XMeld

■ Standard der Innenverwaltung

■ Elektronischer Datenaustausch im Meldewesen

■ Genutzt zwischen MBs und Kommunikationspartnern 

der MBs

■ § 18e AZRG definiert die Übermittlung „[…] in einem 

automatisierten Verfahren […]“



Page: 10

Eingebundene Standards

■ OSCI-Transport

■ Standard für Datenübermittlungsprotokoll

■ Möglichkeiten zur Signierung, Verschlüsselung und 

Übermittlungsart (sync, async)

■ DVDV

■ Verzeichnis der Verwaltungsdienste (fachlich, 

technisch)

■ Zertifikate für Verschlüsselung und Identifikation
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Genutzte Schnittstellen

■ BKG-Service (Geokodierungsdienst)

■ Herausforderung: ungesicherte AGS-Angabe

■ Anschriftsdaten an BKG über eine Schnittstelle

■ Rückmeldung des AGS

■ Ermittlung der zuständigen MB im DVDV durch AGS


